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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1990

Norm

GmbHG §76

Rechtssatz

Bei Geschäftsanteilsübertragungen wird nach der Lehre grundsätzlich auf die Fälligkeit des

Gewinnnauszahlungsanspruches abgestellt, also noch nicht konkretisierte Gewinnauszahlungsansprüche dem

Erwerber zugestanden; die allfällige Teilung dieser mit dem Geschäftsanteil verbundenen, nach der Anteilsübertragung

entstandenen konkreten Gewinnauszahlungsansprüche mit dem Veräußerer ist zur Folge der positiven

Gesetzesanordnung des § 101 Nr 2 BGB.
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